
     Mietvertrag 
 
 

Tür Nr. 

 
 
      

für Wohnungen (Richtwertmietzins)  
Die ab 1. Juli 2000 geltenden Bestimmungen über Mie tvertragsbefristungen sind berücksichtigt. 

Parteienvertreter - Immobilientreuhänder 
(Name/Firma, Adresse, Steuernr. FA f. Geb. und 
VerkSt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebührenvermerk 
 
 

 
 
Aufschreibung Nr.  

  

Selbstberechnete   
Gebühr  
 
Datum, Unterschrift: 

 
Zwischen        
als Vermieter 
 
vertreten durch        
und als Mieter (Name, Geburtsdatum, Beruf) 
 
       
 
derzeitige 
Anschrift 

      

 
wird vorbehaltlich Auszug des bisherigen Mieters folgender Mietvertrag geschlossen. 
 

§ 1 (Mietgegenstand und Ausstattung)  
 

1. Vermietet wird ausschließlich der Innenraum der Wohnung im 
Hause 

      

 
      Nr.:       Stiege       Stock       Tür       
 
bestehend aus       Zimmer(n),      Kabinett(en), Küche (Kochnische), Baderaum (Badegelegenheit), Vorraum, Klosett, 

Abstellraum, 
      

      

 
Die Wohnung ist ausgestattet mit einer Wasserentnahmestelle. 
Weitere funktionsfähige Ausstattung: 
Zentralheizung/Etagenheizung/ 

      heizung; 

 
Warmwasseraufbereitung mit Anschlüssen 
in 

      

 
Die Wohnung ist in ordnungsgemäßem/brauchbarem Zustand, 
sie entspricht (§ 15a Abs. 1 Mietrechtsgesetz-MRG) der Ausstattungskategorie Kat.       
 
die Nutzfläche beträgt       m

² 
Die allgemeinen Teile des Gebäudes befinden sich in ordnungsgemäßem Erhaltungszustand (§ 2 Abs. 2 Richtwertgesetz-RichtWG) 
 
2. Der Mietgegenstand darf nur zu Wohnzwecken verwendet werden. 
 
       
 
 
 
 
 
3. 

Eine Änderung des Verwendungszweckes bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. Wird die Wohnung auch nur teilweise ver-
tragswidrig verwendet, so erhöht sich der Hauptmietzins unbeschadet des Unterlassungsanspruches des Vermieters für diesen Zeitraum 
um 25 %. 
 
Der Mieter ist berechtigt, folgende Gemeinschaftsanlagen mitzubenutzen: 

 
 Aufzug -        
 
4. Dem Mieter werden für die Mietzeit die Schlüssel ausgehändigt. 
 

§ 2 (Vertragsdauer) 
 
1. Unbefristeter Mietvertrag  
 Das Mietverhältnis beginnt 

am 
      und wird auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossen. 
 Es kann unter Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen aufgelöst werden. 

Eine Kündigung hat gerichtlich unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats zu erfolgen. 
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oder  
 
2. Befristeter Mietvertrag 

(Mindestens 3 Jahre, keine Beschränkung der Höchstdauer) 
 

 
Das Mietverhältnis beginnt am       und endet am       ohne 

Kündigung. 
 
Der Mieter hat – ungeachtet des vereinbarten Befristungszeitraumes – nach Ablauf einer einjährigen Vertrags- oder Verlängerungsdauer eine 
unabdingbare gesetzliche Auflösungsmöglichkeit durch gerichtliche Kündigung zum Monatsletzten unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist. 
 
Vereinbarter wichtiger Kündigungsgrund (§ 30 MRG) für den 
Vermieter: 

      

 
 

§ 3 (Mietzins)  
 
 
1. Der vereinbarte Mietzins ist monatlich -        
 zu entrichten und besteht aus 

- dem Hauptmietzins in Höhe 
von 

 
      

   
€ * 

 
      

 (Im Fall der Befristung unter Berücksichtigung des Abschlages gemäß Pkt. 1a) 
 
- dem Entgelt für mitvermietete Einrichtungsgegenstände 
   und sonstige Leistungen 
   sowie weiters 

   
 
 

€ 

 
 
 

      

 - dem gesetzmäßigen Anteil an: 
  - Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben 
  - besonderen Aufwendungen 
  - Heizkosten, Warmwasserkosten 
- der Umsatzsteuer (in der jeweiligen gesetzlichen Höhe) 

 
1a
. 

 
Für  den  Fall  einer Befristung gemäß § 2 Z 2 ist beim vereinbarten Hauptmietzins der in § 16 Abs. 7 MRG auf Befristungsdauer 
vorgesehene Abschlag wie folgt berücksichtigt: 

 
Hauptmietzins 
ohne Befristung 

  
€ 

 
      

 
- 

 
25 

 
% Befristungsabschlag 

 
€ 

 
      

     
 
Hauptmietzins im Befristungszeitraum 

 
€ 

 
      

 
 Diese Verminderung gilt im Fall der Umwandlung in einen Mietvertrag auf unbestimmte Zeit ab dem Umwandlungszeitpunkt 

nicht mehr. 
 
 
2. Der Hauptmietzins gemäß § 16 Abs. 2 MRG errechnet sich aus dem Richtwert  inkl. Zuschlägen und Abstrichen. 
 
 Bei einem Lagezuschlag gemäß § 16 Abs. 2 Z 4, Abs. 3 und 4 MR G schriftlicher Hinweis:  
       Als maßgebende Umstände wurden die überdurchschnittliche Lage (außerhalb eines Gründerzeitviertels) berücksichtigt, 
 
 sowie weiters (Lage, Wohnumgebung des 

Hauses)** 
      

 
 

 
      

 
 

 
      

 
 Der  Grundkostenanteil  liegt  daher  auf Grund des  Verkehrswertes  der Liegenschaft  unter Berücksichtigung  der  Bebaubarkeit  über  

dem der Richtwertermittlung zugrundegelegten Grundkostenanteil. 
 
An Stelle des oben vereinbarten Hauptmietzins ist 
 
 - gemäß §§ 18 ff Mietrechtsgesetz (MRG) für die Dauer des Verteilungszeitraumes (bei unbestimmter Mietvertragsdauer oder 

Befristung auf 
  mindestens 4 Jahre) der erhöhte Hauptmietzins von 

 
   €       zu entrichten 
 
 - gemäß § 16 Abs. 11 MRG der auf Grund einer Vereinbarung nach 
   § 16 Abs. 10 MRG erhöhte Hauptmietzins von   €       
 

für die Dauer des Erhöhungszeitraumes, d. i. bis  zu entrichten 
 
*  Umrechnung:  Schillingbetrag dividiert durch 13,7603, auf 2 Nachkommastellen gerundet = Eurobetrag** Hier sind die für den Lagezuschlag maßgebenden 
weiteren Umstände anzuführen. 
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3. 

 
a) 

 
Es wird Wertbeständigkeit des Hauptmietzinses (des Entgeltes für mitvermietete Einrichtungsgegenstände und sonstige Leistungen) 
nach Maßgabe der in den §§ 5 und 6 RichtWG vorgesehenen Wertsicherung (Neufestsetzung) der Richtwerte - ausgehend von dem 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Richtwert – vereinbart. 

 b) Sollte die Wertsicherungsvereinbarung nach Punkt 3.a) nicht (mehr) zur Anwendung gelangen können, so erfolgt die Wertsicherung 
nach dem vom Österreichischen Statistischen Zentralamt monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex 96 oder dem an seine 
Stelle tretenden Index. 

  Ausgangsbasis für diese Wertsicherung ist die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zuletzt verlautbarte 
Indexzahl 

      

  In diesem Fall bleiben Indexschwankungen bis einschließlich 5 % unberücksichtigt. Dieser Spielraum ist bei jedem Überschreiten 
nach oben oder unten auf eine Dezimalstelle neu zu berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweiligen Spielraums gelegene 
Indexzahl  die  Grundlage  sowohl  für  die  Neuberechnung  der  Miete  als  auch  für die Berechnung des neuen Spielraumes zu 
bilden hat. 

 c) Ein Verzicht auf die Anwendung der Wertsicherung bedarf der Schriftform. 
 
 
4. Der Anteil an den Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben sowie den Kosten für die Betreuung von Grünanlagen und des 

 
 Betriebes von nicht unter Pkt. 5 oder 6 fallenden Gemeinschaftsanlagen beträgt derzeit       %. 
 Der  Mieter   stimmt  dem  Abschluß, der  Erneuerung  oder  der  Änderung  von  Verträgen  über  die  angemessene Versicherung des 

Hauses 

 gegen Glasbruch-, Sturmschäden -        zu 
 bzw. tritt den bestehenden Vereinbarungen bei. 
 
5. Der Anteil an den Kosten des Betriebes des Aufzuges beträgt derzeit       %. 
6. Der Anteil an den Kosten des Betriebes der Zentralheizung und der Warmwasserversorgung ist wie folgt zu entrichten: 

 a) Bei Nichtanwendbarkeit des HeizKG (z.B. Anlagen ohne individuelle Verbrauchsmessung)       %. 
 b) Bei Anlagen mit individueller Verbrauchsmessung stimmt der Mieter der folgenden Vereinbarung gemäß § 13 Abs. 1 HeizKG zu: 

 
 - Zuordnung der Heiz- und Warmwasserkosten im Verhältnis       %/       % 
 

- Verbrauchsabhängig aufzuteilender Anteil der Energiekosten (bzw. des Arbeitspreises).       %. 
 
 - Aufteilung des nicht verbrauchsabhängig aufzuteilenden Anteiles an den Heiz- und Warmwasserkosten (restliche Energiekosten 

   bzw. restlicher Arbeitspreis, sonstige Kosten des Betriebes bzw. Grundpreis, Meßpreis) nach beheizbarer Nutzfläche/nach 

       
 c) Bei Anlagen mit individueller Verbrauchsmessung richten sich die Trennung der Anteile von Heiz- und Warmwasserkosten und die 

Auf- 
teilung der Heiz- und Warmwasserkosten mangels Vereinbarung i.S. der lit. b, nach den Bestimmungen des Heizkostenabrechnungs- 
gesetzes (HeizKG), insbesondere §§ 12 und 13 Abs. 3. 

7. Ein Verzicht auf die Benützung der vorgenannten Anlagen oder von Teilen derselben bedarf einer schriftlichen Vereinbarung, soweit 
nicht die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften etwas anderes vorsehen. 

8. Im Falle einer nicht vollständigen Entrichtung des Mietzinses gemäß Pkt. 1 bis 6 obliegt die Widmung des Zahlungseinganges – 
vorbehaltlich gegenteiliger gesetzlicher Anordnung – dem Vermieter. 

9. Der vereinbarte Mietzins ist im voraus jeweils am Ersten des Kalendermonats fällig, wobei für die Rechtzeitigkeit der Zahlung das Einlan- 
gen maßgebend ist. Der Mieter haftet dem Vermieter für alle durch die verspätete Mietzinszahlung verursachten Kosten und Auslagen;  
insbesondere hat er dem Vermieter jene Kosten (einschließlich Prozeßkosten) zu ersetzen, die diesem dadurch entstehen, daß er von der 
verspäteten Zahlung - sei es auch durch Postlauf bzw. die Abwicklung über ein Geldinstitut - nicht rechtzeitig Kenntnis erhalten hat. 
Überdies hat der Mieter Mietzinsrückstände mit dem Kapitalmarktzinsfuß zu verzinsen. 

10
. 

Die Aufrechnung von Gegenforderungen gegen den Mietzins (einschließlich Betriebskosten, Abgaben etc.) ist - ausgenommen im Fall 
der Zahlungsunfähigkeit des Vermieters - ausgeschlossen, soweit sie nicht im rechtlichen Zusammenhang mit dem Mietverhältnis ste- 
hen oder gerichtlich festgestellt oder vom Vermieter anerkannt wurden. 

11
.  

Zusätze oder Erklärungen des Mieters auf Zahlscheinen gelangen zufolge maschineller Bearbeitung nicht zur Kenntnis des Vermieters. 
Für sämtliche Mitteilungen des Mieters an den Vermieter wird die Form des rekommandierten Schreibens empfohlen. 

12
. 

Mehrere Mieter haften für den gesamten Mietzins solidarisch. 

13
. 

Diese Mietzinsvereinbarung wird unabhängig von den für den Mieter geltenden umsatzsteuerpflichtigen Bestimmungen bzw. von deren 
allfälliger Änderung geschlossen. 

 
 

§ 4 (Sonstige Rechte und Pflichten der Vertragspartner ) 
 
1. Der Mieter hat den Mietgegenstand und die für den Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen und Geräte wie im besonderen die Elek- 

troleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- und sanitären Anlagen sowie Gas- und Elektrogeräte und Öfen zu warten  sowie 
insoweit instand zu halten und zu erneuern (insbesondere auch die Erneuerung von Warmwasser-/Heizgeräten, udgl.), als es 
sich nicht um ernste Schäden des Hauses handelt. Wird die Behebung von ernsten Schäden des Hauses nötig, so ist der Mieter bei son- 
stigem Schadenersatz verpflichtet, dem Vermieter ohne Verzug Anzeige zu machen. Die Wartungs- und Instandhaltungspflicht erstreckt 
sich auch auf vorhandene Antennenanlagen. 

2. Der Mieter haftet für alle Schäden, die dem Vermieter aus einer unsachgemäßen oder sonst vertragswidrigen Behandlung des Miet- 
gegenstandes bzw. mangelnder Wartung durch ihn, seine mit ihm zusammenwohnenden Familienangehörigen und die sonst von ihm in 
die gemieteten Räume aufgenommenen Personen einschließlich Dienstpersonal etc. entstehen. Dies gilt insbesondere auch für Was- 
ser-, Gas- und Elektroleitungen und die daran angeschlossenen Geräte sowie für Öfen, Rauchabzüge und dgl. 

3. Kommt der Mieter seiner Erhaltungspflicht nicht nach, kann der Vermieter nach vergeblicher Aufforderung und Fristsetzung die Durch- 
führung der erforderlichen Arbeiten jederzeit auch im Mietgegenstand auf Kosten des Mieters durchführen. 

4. Der Mieter hat das Betreten des Mietgegenstandes durch den Vermieter oder die von diesem beauftragten Personen aus wichtigen 
Gründen zu gestatten und die Mieträume hiezu nach Voranmeldung zu dem Mieter zumutbaren Zeiten zugänglich zu machen. Bei 
Gefahr im Verzug kann der Vermieter jederzeit, auch in Abwesenheit des Mieters, die Mieträume betreten. 
Der Mieter hat auch für diesen Fall Vorsorge zu treffen, daß der Mietgegenstand zugänglich ist, ansonsten er für alle dadurch entstehen- 
den Kosten und Schäden (insbesondere im Zusammenhang mit der Öffnung des Mietgegenstandes) aufzukommen hat. 
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5. Der Mieter hat die vorübergehende Benützung und die Veränderung seines Mietgegenstandes zuzulassen, wenn dies zur Durchführung 

von Erhaltungs-, Verbesserungs-, Änderungs- oder Errichtungsarbeiten an allgemeinen Teilen des Hauses oder zur Behebung ernster 
Schäden des Hauses oder in anderen Wohn- oder Geschäftsräumen notwendig, zweckmäßig und dem Mieter zumutbar ist. Bauteile, 
Vorrichtungen oder Geräte, die zum Zweck der Überprüfung, Reinigung, Wartung oder Reparatur zugänglich sein müssen wie Kamintü- 
ren, Wasserabsperrhähne, Gas- oder Stromzähler, Wärmemeßgeräte, Heizkörper, Ver- und Entsorgungsleitungen etc. sind vom Mieter 
zugänglich zu halten bzw. im Bedarfsfall auf seine Kosten zugänglich zu machen. 

6. Beabsichtigte Arbeiten am Mietgegenstand hat der Mieter dem Vermieter schriftlich unter detaillierter Angabe von Art und Umfang sowie 
unter Benennung des in Aussicht genommenen befugten Gewerbetreibenden so rechtzeitig vorher anzuzeigen, daß der Vermieter die 
Interessen bezüglich des Hauses und dessen übriger Bewohner wahrnehmen kann. Soweit kein gesetzlicher Anspruch des Mieters auf 
Vornahme von Arbeiten besteht, dürfen diese Arbeiten nur mit Zustimmung des Vermieters durchgeführt werden. Hinsichtlich der Investi- 
tionen verzichtet der Mieter auf alle über § 10 MRG hinausgehenden Ansprüche. 

7. In allen Fällen hat der Mieter auf eigene Verantwortung für die rechtzeitige Beschaffung der erforderlichen behördlichen Genehmigun- 
gen und sonstigen Unterlagen (z.B. Kaminbefund) zu sorgen. Die Arbeiten sind unter Einhaltung der jeweils geltenden Vorschriften von 
dazu befugten Gewerbetreibenden durchzuführen. Elektro-, Gas- und Wasserleitungen dürfen nur unter Putz verlegt werden. 

8. Der Mieter hat alle durch die Arbeiten, Änderungen und dgl. dem Vermieter unmittelbar oder mittelbar entstehenden Kosten (etwa auch 
als Folge behördlicher Auflagen) unverzüglich zu ersetzen; dazu gehören auch Aufwendungen für die Reinigung und eine allfällige 
Entschädigung an jene Personen, deren Rechte anlässlich der Arbeiten beeinträchtigt werden. Ebenso obliegt 
dem Mieter die ehestmögliche Entfernung von Bauschutt etc. sowie Wiederherstellung beschädigter allgemeiner Teile des Hauses (ein- 
schließlich Malerei) auf seine Kosten. 

9. Nicht in § 1 angeführte Liegenschaftsteile können nur durch gesonderte schriftliche Vereinbarung Gegenstand des Mietvertrages 
werden. 

10
. 

Die Tierhaltung ist ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung der Vertragsstelle unzulässig. 

 
§ 5 (Verbot der Untervermietung) 

 
Die gänzliche oder teilweise Untervermietung oder sonstige Überlassung des Bestandsobjektes an Dritte ist - sofern § 11 MRG nichts ande- 
res vorsieht - nicht gestattet. 
 
 

§ 6 (Weitere Vereinbarungen) 
 
 
 
 
 

§ 7 (Formgebote) 
 

1. Solange dem Vermieter nicht eine andere Zustelladresse zur Kenntnis gebracht wird, erfolgen Zustellungen aller Art an die Adresse des 
Mietobjektes mit der Wirkung, daß sie dem Mieter als zugekommen gelten. 

2. Allfällige vor Abschluß dieses Vertrages getroffene schriftliche oder mündliche Vereinbarungen verlieren bei Vertragsabschluß ihre Gül- 
tigkeit; eine Abänderung dieses Vertrages kann nur schriftlich erfolgen. 

3. Darüber hinaus nimmt der Mieter zur Kenntnis, daß neben dem Vermieter und seinem Bevollmächtigten nur deren leitende Angestellte 
berechtigt sind, dem Mieter zusätzliche Rechte einzuräumen und Verpflichtungen zu erlassen. 

 
 

§8 ( Kosten) 
 
Die dem Vermieter oder seinem Bevollmächtigten im Zusammenhang mit dem Abschluß des Mietvertrages erwachsenden Aufwendungen 
sowie die Kosten der Errichtung und Vergebührung dieses Mietvertrages und aller im Rahmen des dadurch begründeten Mietverhältnisses 
getroffenen Vereinbarungen trägt - soweit zulässig - der Mieter. Für Zwecke der Gebührenbemessung wird festgestellt: Der auf den Miet- 
gegenstand entfallene Mietzins einschließlich derzeitiger Betriebskosten, öffentlicher Abgaben, Umsatzsteuer etc. beträgt 
 

 monatlich €      , 
 
 

 
somit für das Jahr 

 
€ 

 
      

 
Vorstehender Vertrag (einschließlich der einen Vertragsbestandteil bildenden Hausordnung/Inventarliste laut Beiblatt ) wurde vor Unter- 
fertigung gelesen und erörtert, bezüglich aller Vertragsbedingungen wurde Übereinstimmung erzielt. 
 
       , am       
 
 
 
   

Vermieter   Mieter 
 


